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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Bayreuth im Wintersemester 2013/2014 als Habi-
litationsschrift angenommen. 

Sie untersucht ein praktisch bedeutsames Instrument moderner Unterneh-
mensführung: das Interim Management. Sich aus rechtswissenschaftlicher Per-
spektive, noch dazu monographisch, mit dem befristeten Fremdbezug von Ma-
nagementleistungen durch unternehmensexterne selbständige Führungskräfte 
zu beschäftigen, war ein Wagnis. So fehlen bislang nicht nur grundlegende 
rechtsdogmatische Vorarbeiten. Vielmehr ist das Phänomen auch rechtstatsäch-
lich weitgehend unerforscht, womit die Basis für die Identifi zierung und Lö-
sung der zentralen juristischen Fragestellungen des Interim Managements selbst 
gelegt werden musste. Möglich war dies nur durch die Bereitschaft zahlreicher 
Marktakteure, einer Rechtswissenschaftlerin tiefgehende Einblicke in die Ei-
genart, insbesondere die vertraglichen Grundlagen und vielseitigen Anwen-
dungsfälle der Dienstleistung Interim Management zu geben. Ohne diese ver-
trauensvolle Mitwirkung von Seiten der Praxis, für die ich mich an dieser Stelle 
herzlich bedanken möchte, wäre die vorliegende Untersuchung nicht möglich 
gewesen. Diese Offenheit – zugleich ein Spiegel für das Bedürfnis der Praxis 
nach rechtlicher Orientierung – war mir Ansporn, die herausfordernde und 
spannende Forschungsaufgabe anzugehen: Interim Management als rechtliches 
Schnittstellenthema zu durchleuchten und zu systematisieren sowie die hiermit 
zusammenhängenden grundlegenden Rechtsfragen methodisch und dogma-
tisch aufzuarbeiten. 

Mein akademischer Lehrer, Herr Professor Dr. Karl-Georg Loritz, war mir 
nicht nur dabei, sondern während meiner gesamten Zeit als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an seinem Lehrstuhl wissenschaftlich und persönlich ein un-
schätzbarer Wegbegleiter. Er hat mir große, keineswegs als selbstverständlich 
zu erachtende Freiräume gegeben und mich stets unterstützt. Dafür gebührt 
ihm an dieser Stelle mein ganz besonderer Dank. Mit Dr. Alexander Kredig und 
Christoph Palzer hatte ich zudem Kollegen, die meine Tätigkeit am Lehrstuhl 
zu einer wirklich unvergesslichen Zeit haben werden lassen. Sehr verbunden bin 
ich auch Herrn Professor Dr. Knut-Werner Lange für die überaus rasche Anfer-
tigung des Zweitgutachtens, sowie Herrn Professor Dr. Abbo Junker und Herrn 
Professor Dr. Curt Wolfgang Hergenröder für die Übernahme der externen 



VI Vorwort

Gutachten. Für die stets interessierten und fördernden Gespräche möchte ich 
mich bei Herrn Professor Dr. Wolfgang Brehm herzlich bedanken. 

Mein Dank gilt schließlich dem Förderungs- und Beihilfefonds Wissenschaft 
der VG Wort für die Übernahme der Druckkosten sowie dem Verlag Mohr Sie-
beck für die Aufnahme der Arbeit in die Reihe Jus Privatum. 

Ohne die unentwegte und verständnisvolle Unterstützung meines Freundes 
Carsten wäre dieses Buch nicht geschrieben worden. Ihm sei dieses Buch gewid-
met.

Witten, im Juni 2014 Katharina Uffmann
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„Das Auseinanderfallen von kodifi ziertem 
und lebendem Recht, von Rechtsregeln und 
Rechtswirklichkeit, ist im Wirtschaftsleben 
seit langem zu beobachten. . . . Die Überbrü-
ckung dieses Zwiespalts ist vordringliche 
Aufgabe auch der Rechtswissenschaft.“1

1. Kapitel 

Einführung

Die Arbeit beschäftigt sich mit einem Phänomen, das sich im Wirtschaftsleben 
längst zu einem bedeutsamen personalpolitischen Instrument moderner Unter-
nehmensführung entwickelt hat, dessen rechtswissenschaftliche Aufarbeitung 
indes noch in den Kinderschuhen steckt: dem sog. Interim Management. 

§  1 Befristeter Fremdbezug von Management 
als Folge moderner Arbeitsteilung

Unter Interim Management bzw. dem als Synonym anzutreffenden Ausdruck 
des Managements auf Zeit versteht man grob gesagt die zeitlich befristete Über-
tragung von Managementaufgaben auf unternehmensexterne selbständige Füh-
rungskräfte. Diese werden den Unternehmen häufi g über Interim Management 
Agenturen bereitgestellt, die sich auf die Vermittlung von Interim Managern 
spezialisiert haben (sog. Provider). Seit ihren Anfängen in den 80er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts hat sich diese unternehmensbezogene Dienstleistung 
längst zu einem eigenständigen Berufsfeld mit berufsständischen Vertretungen 
– der Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e. V. (DDIM) und dem 
Arbeitskreis Interim Management Provider (AIMP) – etabliert, welches neben 
die Unternehmensberatung und die Zeitarbeit getreten ist. Teilweise haben 
Konzerne, wie beispielsweise Bosch oder die Deutsche Bank, eigene Unterneh-
men gegründet, die als „Verleiher“ der Führungskräfte agieren. Aber auch die 
international bekannten Unternehmensberatungen und Personalberatungen 
sowie die Zeitarbeitsunternehmen haben das Interim Management als weiteres 
Geschäftsfeld für sich erschlossen. Die Dienstleistung wird auf sämtlichen Füh-
rungsebenen für eine breite Palette unterschiedlichster Aufgaben eingesetzt, 
von der Sanierung, über die Verlagerung einer Produktionsstätte, die Einfüh-
rung einer neuen IT, die Vorbereitung eines Börsenganges, die Integration eines 

1 Ulmer, Der Vertragshändler, 1969, Vorwort. 
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zugekauften Unternehmens bis hin zur Vakanzüberbrückung, um an dieser 
Stelle einige zentrale Bereiche zu nennen2. In der Fach- und Wirtschaftspresse 
wird hierüber regelmäßig unter plakativen Schlagworten wie „Aushilfen auf 
dem Chefsessel“ oder die „Super-Zeitarbeiter“ berichtet3. Kurzum: Interim 
Management wird in der Wirtschaft branchenübergreifend praktiziert und für 
ökonomisch richtig, sprich effektiv befunden und das, obwohl man auf den ers-
ten Blick Zweifel daran hegen könnte, ob sich der sensible Bereich der Ge-
schäftsführung überhaupt für befristete externe Lösungen eignet.

I. Ökonomische Hintergründe

Indes stellt die neue Dienstleistung eine Antwort auf die fortschreitende Ver-
selbständigung und Professionalisierung von Managementfunktionen dar4. Be-
reits 1958 konstatierte Mestmäcker in seiner Habilitationsschrift „Verwaltung, 
Konzerngewalt und Rechte der Aktionäre“, dass die Geschäftsführung zum 
„scientifi c management“ geworden sei, weshalb die Unternehmen zunehmend 
die Dienste außenstehender Fachleute auch im engeren Bereich der Geschäfts-
leitung nachfragten5. Angesprochen hatte er hiermit zwar nicht das damals in 
Deutschland noch gar nicht bekannte Interim Management, sondern die Be-
triebsführungsverträge. Gleichwohl wird durch das Zitat eines deutlich: Die 
ständig zunehmende Arbeitsteilung im modernen Wirtschaftsleben macht vor 
den Führungsebenen von Unternehmen nicht halt. In der Praxis entstehen da-
her neuartige Führungsstrukturen und Managementformen, mit denen auf die 
zunehmenden Spezialisierungs-, aber auch die Flexibilisierungsbedürfnisse re-
agiert wird. Das facettenreiche rechtsformübergreifende Erscheinungsbild 
reicht von internen Strukturveränderungen, welche auf die Schaffung virtueller 
Holdingorganisationen gerichtet sind, über das vermehrte Outsourcing von 
auch wesentlichen Hilfsfunktionen auf unternehmensfremde Dritte bis eben 
hin zum Interim Management, also dem zeitweiligen und damit fl exiblen, weil 
bedarfsgerechten Fremdbezug von unternehmerischen Leistungen, wobei letz-
teres bislang deutlich im Schatten der beiden ersten Entwicklungen steht. Alle 

2 Zu den Einsatzfeldern Ribbert, Interim-Management durch externe Führungskräfte – 
Eine Analyse der Einsatzgebiete, Erfolgsdeterminanten und Gestaltungsmöglichkeiten, 
1995, S.  44 ff.; Frank, Interim Management, 1995, S.  42 ff.; Bloemer, in: Bloemer, Interim Ma-
nagement: Top-Kräfte auf Zeit, 3. Aufl . 2008, S.  60 ff.; Kabst/Giardini, in: Kabst/Giardini/
Wehner: International komparatives Personalmanagement, Evidenz, Methodik & Klassiker 
des „Cranfi eld Projects on International Human Resource Management“, 2009, S.  54 ff. 

3 Kallwitz, Interim Manager: Aushilfen auf dem Chefsessel, FAZ vom 12.07.2013; Miller/
Miller, Der Aufstieg des Super-Zeitarbeiters, Harvard Business Manager 2012, S.  59 ff.

4 Dazu im Kontext der Betriebsführungsverträge Emmerich/Habersack, Konzernrecht, 
10. Aufl . 2008, S.  241 m.w.N. in Fn.  7.

5 Mestmäcker, Verwaltung, Konzerngewalt und Rechte der Aktionäre, 1958, S.  106. 
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– hier keinesfalls als abschließend zu verstehenden – Entwicklungslinien ver-
sinnbildlichen den evolutorischen Charakter des marktwirtschaftlichen Sys-
tems. 

II. Forschungsdefi zit im Bereich der Rechtswissenschaften

Dieser gesellschaftlichen Wirklichkeit muss sich gerade die Rechtswissenschaft 
stellen. Will das Recht seinem steuernden Regelungansatz gerecht werden, gilt 
es, sich von neuen Entwicklungen, die nicht nur eine bloße „Mode“ darstellen, 
ein Bild zu verschaffen6. Dieser Aufgabe ist die Jurisprudenz hinsichtlich des 
Interim Managements bislang nicht nachgekommen. Obgleich das Bedürfnis 
nach einer rechtlichen Durchleuchtung, Systematisierung und Aufarbeitung 
des Phänomens evident ist, muss der Rechtswissenschaft nicht nur von den 
Wirtschaftswissenschaften, sondern vor allem auch von der Unternehmenspra-
xis7 der Spiegel der weitgehenden Nichtbeachtung vorgehalten werden. Zwar ist 
der Gedanke der „Führung auf Zeit“ ein Thema in der rechtswissenschaftlichen 
Diskussion. Allerdings unter einem ganz anderen Blickwinkel, nämlich der 
Vereinbarkeit einer zeitlich befristeten Übertragung einer Führungsfunktion in 
der öffentlichen Verwaltung mit dem öffentlichen Dienstrecht8. Das Bundesver-
fassungsgericht erteilte dieser Idee für die Beamten aus Gründen der herge-
brachten Grundsätze des Berufsbeamtentums jüngst eine Absage9. Jenseits die-
ses speziellen Ausschnitts sind die Beiträge in juristischen Fachzeitschriften zu 
dem eigentlichen Thema Interim Management im Vergleich zu der sonst über-
bordenden Flut an Aufsätzen zu rechtstatsächlich relevanten Entwicklungen 
frappierend rar, wenngleich in letzter Zeit die Aufmerksamkeit zunimmt10. 
Auch in der Kommentarliteratur fi ndet sich, wenn überhaupt, zumeist nur eine 
schlagwortartige Nennung des Interim Managements11. Ein wenig ausführli-

6 Ensthaler, ZRP 2010, 226, 227.
7 Pointiert z.B. Dreessen, in: Groß/Bohnert, Interim Management, 2007, S.  18; Dahl/Rie-

del, Praxishandbuch Interim Management, 2008, Vorwort; Dahl, in: Dahl/Dreyer/von der 
Planitz/von Rundstedt, Personaldienstleister in Deutschland, 2009, S.  117, 118; Görres, AuA 
2012, 714.

8 Münchbach, ZRP 2007, 156.
9 BVerfG, Beschl. v. 28.05.2008 – 2 BvL 11/07, BVerfGE 121, 205 ff.
10 Mehnert, AuA Sonderausgabe 2013, S.  14 ff.; Velten, ArbRB 2013, 190 ff.; Buschbaum/

Klösel, NJW 2012, 1482 ff.; Vogt/Deepen, ArbRAktuell 2012, 573 ff.; Mauritz/Reischitz, AuA 
2010, 102 f.; Balkenhol, dbr 2010, 19 ff..; ders., AiB 2009, 63 ff.; Düwell/Dahl, FA 2009, 258 ff; 
Pröpper, GmbH-StB 2007, 353 ff.; Dahl, DB 2005, 1738 ff.; Haag/Tiberius, NZA 2004, 190 ff.; 
Kappenhagen/Dornbusch, AuA 2008, 9 ff.; Saga, AuA 2001, 196 ff.; Alda, PHI 2006, 82 ff.; 
Ziegler/Hochmuth, DZWIR 2000, 56 ff.

11 Krebs, in: Müchener Kommentar zum HGB, 3. Aufl . 2010, Vorb. zu §  48 Rn.  28; Fuchs, 
in: BeckOK BGB, Stand 01.11.2009, §  611 Rn.  38; Schüren/Hamann, AÜG, 4. Aufl . 2010, §  1 
Rn.  216; Urban-Crell/Germakowski/Bissels/Hurst, AÜG, 2. Aufl . 2013, §  1 Rn.  168 ff.
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cher wird Interim Management in einigen Handbüchern thematisiert12. Auch 
fi nden sich mittlerweile erste Vertragsmuster in Formularhandbüchern13. Insge-
samt ist zu konstatieren, dass die Literatur weitgehend von praxisorientierten 
Darstellungen14 zu einzelnen Fragestellungen, insbesondere dem Status des In-
terim Managers, dominiert wird. Grundfragen kommen angesichts der popu-
lärwissenschaftlichen und insofern affi rmativen Ausrichtung hier zwangsläufi g 
zu kurz. 

III. Ziel der Untersuchung

Was damit bislang fehlt, ist eine zusammenhängende rechtswissenschaftliche 
Aufarbeitung dessen, was sich hinter dem Etikett Interim Management 
rechtstatsächlich überhaupt verbirgt und welche grundlegenden Rechtsfragen 
hiermit verbunden sind. Diese Forschungslücke will die vorliegende Arbeit 
schließen. Damit wird juristisches Neuland betreten. Angesichts der Tatsache, 
dass sich das Interim Management aus der Perspektive des Rechtswissenschaft-
lers noch in einer sehr frühen Implementierungsphase befi ndet, was sich neben 
den wenigen Literaturbeiträgen auch daran ablesen lässt, dass in der Rechtspre-

12 Schrader/Klagges, in: Schaub/Schrader/Straube/Vogelsang, Arbeitsrechtliches Formu-
lar- und Verfahrenshandbuch, 10. Aufl . 2013, A 2. Teil V 5 Interim Management Rn.  387 ff.; 
Kaufmann, in: Buth/Hermanns, Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, 4. Aufl . 2014, §  20; 
Kasseler Handbuch/Düwell, Band 2, 2. Aufl . 2000, 4.5. Rn.  13 a; Urban-Crell/Schulz, Arbeit-
nehmerüberlassung und Arbeitsvermittlung, 2003, Rn.  64; Böhm, in: Böhm/Hennig/Popp, 
Zeitarbeit. Leitfaden für die Praxis, 2. Aufl . 2011, Rn.  164; Melot de Beauregard, Das Anstel-
lungsverhältnis des GmbH-Geschäftsführers, 2011, S.  128 f.; das Stichwort Interim Manage-
ment fi ndet sich auch im LexisNexis Fachbuch Personal- und Arbeitsrecht, abrufbar unter: 
http://www.lexisnexis.com/de/recht/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb
=21_T8700480877&format=GNBFULL&sort=BOOLEAN&startDocNo=1&resultsUrlK
ey=29_T8700480880&cisb=22_T8700480879&treeMax=true&treeWidth= 0&selRC
NodeID=3&nodeStateId=410de_DE,1,2&docsInCategory=1&csi=274451&docNo=1; 
knapp erwähnt ist das Interim Management auch von Koch, in: Schaub, Arbeitsrechts-Hand-
buch, 15. Aufl . 2013, §  120 Rn.  6. 

13 Schrader/Klagges, in: Schaub/Schrader/Straube/Vogelsang, Arbeitsrechtliches Formu-
lar- und Verfahrenshandbuch, 10. Aufl . 2013, A 2. Teil V 5 Interim Management Rn.  387 ff.; 
Bauer/Lingemann/Diller/Haußmann, Anwalts-Formularbuch Arbeitsrecht, 5. Aufl . 2014, 
Kapitel 9 Rn.  21 a; Interimsmanagement (M 9.1.5).

14 Haag, Rechtliche Aspekte des Interimsmanagement, in: Tiberius, Interimsmanagement, 
2004, S.  237 ff.; Göpfert, Rechtliche Rahmenbedingungen beim Einsatz eines Interim Mana-
gers, in: Groß/Bohnert, Interim Management, 2007, S.  248 ff; Riedel/Müller, Die Vertragsbe-
ziehungen des Interim Management, in: Dahl/Riedel, Praxishandbuch Interim Management, 
2008, S.  94 ff.; Riedel/Müller, Die Haftungsgrundlagen des Interim Management, in: Dahl/
Riedel, Praxishandbuch Interim Management, 2008, S.  119 ff.; Dahl, Abgrenzung zum Ar-
beitsvertrag, in: Dahl/Riedel, Praxishandbuch Interim Management, 2008, S.  141 ff.; Kroll, 
Versicherungslösungen für Interim Manager, in: Dahl/Riedel, Praxishandbuch Interim Ma-
nagement, 2008, S.  173 ff.; Bloemer, Interim Management: Top-Kräfte auf Zeit, 3. Aufl . 2008, 
S.  111 ff.
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chung bislang nur vereinzelte veröffentlichte Entscheidungen zur Thematik 
existieren, stellt dies eine durchaus große Herausforderung dar. Nicht zuletzt 
auch deshalb, weil die provokante Frage aufkommen könnte, ob es sich denn 
überhaupt schon um ein forschungsreifes Thema handelt. Allerdings sind die-
sem Einwand die treffenden Worte Wanks15 entgegenzuhalten, dass „das vom 
pathologischen Fall bestimmte Blickfeld des Juristen und des Gesetzgebers 
leicht am Normalfall vorbei“ (geht). Gerade die Jurisprudenz als eine der prak-
tischen Anwendung dienende Wissenschaft16 sollte daher nicht hinter der Le-
benswirklichkeit des Interim Managements zurückbleiben, sondern ihr viel-
mehr verständnisoffen gegenübertreten, um den Rechtsteilnehmern die not-
wendigen rechtlichen Orientierungspunkte aufzuzeigen. Ziel der Untersuchung 
ist es daher, Interim Management zunächst als Phänomen zu veranschaulichen, 
zu erklären und zu bewerten. Vor diesem empirisch-deskriptiven Hintergrund 
sollen die zentralen Rechtsfragen identifi ziert, analysiert und dogmatisch kon-
sistenten Lösungen zugeführt werden. Allerdings ist das damit in Umrissen 
skizzierte Forschungsprogramm der Untersuchung mit einem Vorbehalt zu 
versehen. Eines darf nämlich nicht erwartet werden: dass bereits sämtliche mit 
dem Phänomen zusammenhängenden Rechtsfragen vollständig angesprochen 
und erschöpfend dogmatisch bewertet werden. Dies kann ein erster Zugriff auf 
ein monographisch bislang unerforschtes Schnittstellenthema wie das Interim 
Management, das eine ganze Fülle an erörterungswürdigen Einzelaspekten so-
wohl im Bereich des Bürgerlichen Rechts, des Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrechts, aber auch des Handels-, Gesellschafts- und Insolvenzrechts auf-
wirft, schlicht nicht leisten. Schon der Versuch, nur alle Probleme zu sammeln, 
wäre aussichtslos. Das Augenmerk ist demzufolge darauf zu legen, die zentra-
len, für ein erstes Verständnis unverzichtbaren Grundlinien des Interim Ma-
nagements herauszuarbeiten, die dann als Basis, ja gleichsam Anstoß für weite-
re Untersuchungen spezieller Einzelfragen dienen mögen. Demzufolge musste 
eine Auswahl getroffen werden, was dazu führt, dass einige Rechtsfragen nur 
als Forschungsproblem angesprochen werden, ohne sie bereits einer Lösung zu-
zuführen, während andere, die einzelne Leser aus ihrer jeweiligen fachspezifi -
schen Perspektive mitunter erwarten mögen, gar nicht thematisiert werden. 

IV. Vorgehensweise

Interim Management als vergleichsweise junge Dienstleistung dürfte zahlrei-
chen Teilnehmern am Rechtsleben, insbesondere vielen Behörden und Gerich-
ten, in seinen Strukturen noch eher unbekannt sein. Im Rahmen des zweiten 

15 Wank, Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung, 1978, S.  121. 
16 Wank, Die juristische Begriffsbildung, 1985, S.  81; Hilgendorf, JZ 2010, 914, 918. 


